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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1974

Norm

ABGB §1327 d

Rechtssatz

Auch bei Lösung der Frage, ob bei der Ermittlung des den Hinterbliebenen nach § 1327 ABGB Entgangenen das vom

getöteten Unterhaltsp5ichtigen für sich verwendete Taschengeld aus dem auf die einzelnen Familienmitglieder im

Verhältnis ihres Aufwandes aufzuteilenden Einkommen als besonderer Aufwand des Unterhaltsp5ichtigen

auszuscheiden ist oder nicht, kommt es weitgehend auf die Verhältnisse des einzelnen Falles an.
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